
Jugendsozialarbeit an der  
Johannes-Hess-Grundschule  
Burghausen

Engagiert – Qualifiziert – Zertifiziert
Mit rund 140 Einrichtungen und Diensten und mehr als 3.600 Mitarbeiter*innen 
zählt die AWO zu den großen Sozialunternehmen in Oberbayern. 
www.awo-obb.de

In enger Kooperation mit:
Stadt Burghausen
Landkreis Altötting

Gefördert durch:

In Trägerschaft der

Jugendsozialarbeit an der Johannes-Hess-Grundschule Burghausen
Robert-Koch-Straße 13
84489 Burghausen



Weitere Infos zur JaS finden Sie unter 
www.gs-karl.lederer.de/jugendsozialarbeit

Zielgruppe  

Schülerinnen und Schüler

• Hast Du immer wieder Probleme mit Freunden?
• Gehst Du ungern zur Schule?
• Hast Du Ärger zu Hause?
• Gibt es sonst Herausforderungen, bei denen Du Unterstützung brauchst?

…	dann	melde	Dich	zu	einem	Gespräch.	Gemeinsam	finden	wir	eine	Lösung.

Eltern und Erziehungsberechtigte

• Machen Sie sich Sorgen über das Verhalten Ihres Kindes?
• Haben sich die schulischen Leistungen ohne ersichtlichen Grund verschlechtert?
• Hat Ihr Kind keine Freunde und zieht sich immer stärker zurück?
• Haben Sie sonstige Sorgen und wissen nicht weiter?

… dann melden Sie sich zu einem unverbindlichen Gesprächstermin an!  
Wir beraten Sie gerne.

Unser Angebot  

• Beratung von Schülerinnen und Schülern bei persönlichen, familiären und   
schulischen Problemen.

• Unterstützung der Eltern bei Erziehungsfragen.
• Organisation von Projekten/Angeboten des sozialen Lernens.
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen.
• Einsatz für einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz.
• Kooperation mit der Schule und den Lehrkräften.

Dabei arbeiten wir absolut vertraulich (im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben).

Susanne Riemer
Dipl. Sozialpädagogin (FH)

Tel.: 08677 4627 (Sekretariat, Bürozeiten: Mo.–Do. 8:30–13:30 Uhr)
E-Mail: riemer@johannes-hess-grundschule.de

Weitere Infos zur Jugendsozialarbeit an der Johannes-Hess-Grundschule Burghausen  
finden Sie unter www.johannes-hess-grundschule.de

Rechtliche Grundlage/Kosten: Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich,  
die Inhalte der Gespräche unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.


